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Rechtsanwalt
Heiner Kausch
Saarbrücken

Die Jagdgenossenschaftsversammlung

von der Einladung
bis zur Niederschrift
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rechtliche Grundlagen

• § 9 Bundesjagdgesetz
• § 7 Saarländisches Jagdgesetz
• §§ 2 – 4 der Durchführungsverordnung zum 

Saarländischen Jagdgesetz vom 27.01.2000 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 268 ff.)

• Satzung



3

Die Eigentümer der Grundflächen, die zu einem 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehören, bilden eine 
Jagdgenossenschaft.

Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd 
nicht ausgeübt werden darf, gehören der 
Jagdgenossenschaft nicht an.

§ 9 Abs. 1 BJG

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus Satz 2 ergeben sich schon Schlussfolgerungen für die Jagdgenossenschaftsversammlung. Eine Voraussetzung für die Teilnahme und das Stimmrecht in der Jagdgenossenschaftsversammlung ist die Bejagbarkeit des Grundstücks. Ob das Grundstück bejagbar ist, muss sich aus dem Jagdkataster ergeben.
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§ 9 Abs. 2 BJG
Die Jagdgenossenschaft wird durch den 
Jagdvorstand gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten.

Der Jagdvorstand ist von der Jagdgenossenschaft zu 
wählen. 

Solange die Jagdgenossenschaft keinen 
Jagdvorstand gewählt hat, werden die Geschäfte des 
Jagdvorstandes vom Gemeindevorstand 
wahrgenommen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus Satz 1 ergibt sich die nächste Schlussfolgerung für die Jagdgenossenschaftsversammlung. Aus der Festlegung, dass der Jagdvorsteher die Jagdgenossenschaft außergerichtlich vertritt, ergibt sich, dass er zur Versammlung einladen und diese leiten muss.
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§ 9 Abs. 3 BJG

Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen 
sowohl der Mehrheit der anwesenden und 
vertretenen Jagdgenossen, als auch der Mehrheit 
der bei der Beschlußfassung vertretenen 
Grundfläche.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die nächste Festlegung für die Jagdgenossenschaftsversammlung findet sich in Satz 3: die doppelte Mehrheit, d.h. Stimmenmehrheit und Flächenmehrheit.
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§ 7 Abs. 2 SJG

Die Jagdgenossenschaft gibt sich eine 
Satzung, die der Genehmigung der 
Jagdbehörde bedarf. 
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§ 7 Abs. 8 SJG

Die Vollmacht zur Vertretung eines 
Jagdgenossen in der 
Genossenschaftsversammlung bedarf 
der Schriftform. 
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§ 7 Abs. 9 SJG

Jagdgenossen, die juristische Personen sind, 
werden entweder durch die gesetzlich zur 
Vertretung befugte Person oder durch eine von 
dieser schriftlich bevollmächtigte Person vertreten.
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§ 7 Abs. 10 SJG

Durch eine Person dürfen höchstens zehn 
Jagdgenossen vertreten werden.
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§ 2 Abs. 1 DVO-SJG
1.
Die Satzung der Jagdgenossenschaft hat 
insbesondere Bestimmungen zu treffen über
– die Wahl, die Amtszeit und den Wirkungskreis des 

Jagdvorstandes,
– die Einberufung und Durchführung der 

Versammlung der Jagdgenossen,
– das Stimmrecht der Jagdgenossen,
– die Beschlussfähigkeit und das Verfahren bei der 

Abstimmung der Versammlung der Jagdgenossen
– die Form der öffentlichen Bekanntmachungen
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§ 3 Abs. 2 DVO-SJG
Der Jagdvorstand hat das 
Grundflächenverzeichnis auf dem aktuellen 
Stand zu halten.
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Materialien

• Mitzschke/Schäfer, Kommentar zum 
Bundesjagdgesetz, 4. Auflage

• Schuck, Kommentar zum Bundesjagdgesetz 
4. Auflage 2025

• Lehrbuch von Josef Schneider, Jagdrecht im 
Saarland

• Aufsatz von Gerd Maximini, Vorsitzender Richter am 
Verwaltungsgericht des Saarlandes, Saarländische 
Kommunalzeitschrift 3/2002, Seite 93 f.

• Jagdrechtliche Entscheidungen



13

Die Entscheidungsbefugnis der 

Jagdgenossenschaftsversammlung

• die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Jagdvorstandes,
• die Verwendung des Jagdertrages,
• die Erhebung und Verwendung der Umlagen,
• die Genehmigung der Jahresrechnung und des Haushaltsplanes, 
• die Entlastung des Jagdvorstandes,
• die Änderung der Satzung,
• Veränderungen des Jagdbezirks durch Abrundung oder Teilung,
• die Art der Nutzung der Jagd sowie die Art der Vergabe und die Erteilung

des Zuschlages,
• die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen,
• den Erwerb und die Veräußerung von Vermögensgegenständen größer 100 €,
• die Aufnahme von Darlehn,
• die Übertragung von Aufgaben,
• Wahl von 2 Kassenprüfern.



Einberufung der 
Jagdgenossenschaftsversammmlung

• mindestens einmal im Jahr
• Einladung öffentlich/öffentliche 

Bekanntmachung
• unter Angabe der Tagesordnung
• Frist von zwei Wochen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Was "öffentliche Bekanntmachung bedeutet, wird in der Saarländischen Bekanntmachungsverordnung geregelt. Danach erfolgen öffentliche Bekanntmachungen im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde oder in einer oder mehreren örtlich verbreiteten mindestens einmal wöchentlich erscheinenden Zeitungen. Welche dieser Bekanntmachungsformen in der einzelnen Gemeinde maßgeblich ist, hat die Gemeinde durch Satzung festzulegen. Das Amtliche Bekanntmachungsblatt der Gemeinde erkannt man an der Bezeichnung im Untertitel "Amtliches Bekanntmachungsblatt".
Es gibt keinen allgemein geltenden Grundsatz, dass auswärtige Jagdgenossen zusätzlich schriftlich zu benachrichtigen wären. Wenn die satzungsgemäße angemessene Ladungsfrist eingehalten wurde, ist es den auswärtigen Jagdgenossen überlassen sich der Mithilfe ortsansässiger Personen zu versichern, damit diese ihnen rechtzeitig Kenntnis von der Regional begrenzt erfolgten Einladung Kenntnis geben (M/S § 9 BJG Rdnr. 39).

Mit der Einladung ist die Tagesordnung bekannt zu geben. Aus dieser Tagesordnung müssen sich hinreichend konkret die zur Verhandlung und Beschlussfassung vorgesehenen Punkte ergeben. Welchen Grad an Genauigkeit die mitgeteilte Tagesordnung aufweisen muss, kann man nicht abstrakt sagen, sondern dies hängt vom Verhandlungs- und Beschlussgegenstand selbst ab, der umso konkreter angegeben werden muss, je wesentlicher er für die Jagdgenossenschaft ist. Wenn z.B. die Verlängerung des bestehenden Jagdpachtvertrages nach der Tagesordnung zur Beratung stellen soll, dann kann in der Versammlung nicht über die anderweitige Verpachtung beschlossen werden, denn dies wäre überraschend. Je konkreter Sie den Tagesordnungspunkt formulieren, desto mehr engen Sie sich ein. Man kann aber über die Verlängerung eines laufenden Jagdpachtvertrages abstimmen, wenn nach der bekannt gegebenen Tagesordnung die Beschlussfassung über die Art der Neuverpachtung angekündigt war. Jedenfalls können Beschlüsse über die Nutzung der Jagd  grundsätzlich nicht ohne Angabe in der Tagesordnung gefasst werden. Oftmals findet man in den Tagesordnungen die Floskel "Beschluss über die Art der Nutzung der Jagd". Diese Formulierung wird letztlich ausreichend sein, weil sie bei den Jagdgenossen zumindest die Aufmerksamkeit dafür weckt, dass hier ein wesentlicher Beschluss gefasst werden soll.





außerordentliche Mitgliederversammlung

• wenn mindestens X Jagdgenossen 
(id.R. 1/10 der Mitglieder)

• dies unter Angabe der Gründe
• schriftlich beantragen
• auch hier: Frist von zwei Wochen
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Fehler bei der Einberufung der 
Versammlung

• Einberufung durch eine nicht legitimierte Stelle
• unzureichende/unvollständige Tagesordnung
• Nichteinhaltung der Ladungsfrist

Unwirksamkeit der Beschlüsse

16

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Regel. Man stellt die Frage, ob bei Vermeidung des Mangels ein anderes Ergebnis zu erwarten gewesen wäre. Nur wenn dass eindeutig zu verneinen ist, z.B. weil alle Jagdgenossen anwesend waren und niemand die Formalien der Ladung gerügt hat, bleibt es bei der Wirksamkeit der Beschlüsse. Ansonsten müssen Sie davon ausgehen, dass Ladungsfehler zur Unwirksamkeit der Beschlüsse führen.



Fehler bei der Einberufung der 
Versammlung

Einer Einladung zu einer Versammlung der 
Jagdgenossenschaft anhaftende Mängel 
können jedenfalls dann zur Unwirksamkeit der 
in der Versammlung gefassten Beschlüsse 
führen, wenn sich der Mangel kausal auf das 
Abstimmungsergebnis ausgewirkt haben kann.
Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Beschluss vom 24. 
Januar 2018 – 2 B 515/17 –, juris

17

Vorführender
Präsentationsnotizen
OVG Saarland



Fehler bei der Einberufung der 
Versammlung

Müssen in der Versammlung gerügt werden.
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Fehler bei der Einberufung der 
Versammlung

Ist ein Jagdgenosse der Auffassung, zur 
Versammlung der Jagdgenossen sei nicht 
ordnungsgemäß geladen worden, ist er gehalten, zu 
Beginn der Versammlung einen Vertagungsantrag zu
stellen. Wird diese Obliegenheit verletzt, so ist die 
spätere Geltendmachung der Rechtsverletzung
treuwidrig und deshalb unzulässig.
Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 20. 
Dezember 2018 – 3 A 429/17 –, juris
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Er kann also nicht die Rüge der fehlerhaften Einberufung als Joker behalten.



Öffentlichkeit der Versammlung

• Grundsätzlich Öffentlich
• Ausschluss der Öffentlichkeit im Einzelfall 

und durch Satzung möglich.
• Nichtöffentlichkeit durch Satzung möglich.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Genossenschaftsversammlungen sind grundsätzlich öffentlich und die Anwesenheit von Nicht-Jagdgenossen bei der Abstimmung ist für die Gültigkeit der gefassten Beschlüsse unschädlich. Dies folgert man daraus, dass keine der gesetzlichen Bestimmungen auf der jeweiligen Ebene die Nichtöffentlichkeit fordert und auch das Vereinsrecht nicht die Nichtöffentlichkeit fordert. Der einzelne Jagdgenosse kann jedenfalls durch die öffentliche Behandlung einzelner Themen in seinen mitgliedschaftlichen Rechten nicht betroffen sein. Die Jagdgenossenschaft kann im Einzelfall beschließen nicht öffentlich zu tagen oder in ihrer Satzung festlegen, dass die Versammlungen nicht öffentlich stattfinden. Die



Leitung der Versammlung

Die Art und Weise der Versammlungsleitung 
steht im gerichtlich nicht überprüfbaren 
Ermessen des Vorsitzenden.
Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Beschluss vom 24. 
Januar 2018 – 2 B 515/17 –, juris
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Liegt beim Jagdvorsteher. Natürlich hat der Jagdvorsteher das Hausrecht und muss einen ordnungsgemäßen Ablauf gewährleisten, ggf. auch durch Verweisung von Nichtmitgliedern. 




Beschlussfassung

• Ordnungsgemäß einberufen = beschlussfähig

• Beschlussfassung durch doppelte Mehrheit:
• Stimmenmehrheit: die Mehrheit der anwesenden 

und vertretenen Jagdgenossen 
• Flächenmehrheit: die Mehrheit der bei der 

Beschlussfassung vertretenen Grundflächen 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Jagdgenossen. Die Festsetzung einer Mindestzahl von Teilnehmern ist nur dann zulässig, wenn die Satzung bei Nichterreichen der Mindestzahl die Wiederholung mit Beschlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl de Erschienen vorschreibt. § 9 Abs. 3 BJG ist abschließend und schreibt keine Mindestzahl von Anwesenden vor.
Landesrecht oder Satzung dürfen keine andere Form der Mehrheitsbildung vorschreiben (z.B. qualifizierte Mehrheit) oder nur die Personenmehrheit genügen zu lassen. § 9 III BJG hat abschließenden Charakter mit der Folge, dass Satzungen der Jagdgenossenschaften davon nicht abweichen dürfen.
 




Stimmenmehrheit

• Ein Jagdgenosse = eine Stimme
• Miteigentümer = eine Stimme
• Juristische Person = eine Stimme
• Stimmenmehrheit = 50 % + 1
• Stimmengleichheit = kein Beschluss
• Enthaltung = Nein-Stimme
• Keine Stimmabgabe = Enthaltung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Jeder Jagdgenosse hat nur eine Stimme. Das Stimmrecht darf nicht von einer bestimmten Größe des Grundbesitzes abhängig gemacht werden. 
Miteigentümer müssen sich auf eine gemeinsame Stimme einigen. Ist nur ein Miteigentümer anwesend, so wird vermutet, dass der abwesende Miteigentümer zustimmt. Geben die Miteigentümer unterschiedliche Erklärungen ab, so ist die Stimmabgabe ungültig.
Juristische Personen werden durch den gesetzlichen Vertreter oder eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten. Gemeinde = Gebietskörperschaft = juristische Person, wird vertreten durch den Bürgermeister oder den Amtsleiter aufgrund Generalvollmacht oder Einzelvollmacht. Landwirtschaftlicher Betrieb in Form einer GmbH wird vertreten durch den Geschäftsführer. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (als eGbR, eingetragen im Gesellschaftsregister) wird vertreten durch die Gesellschafter oder einen bestellten Geschäftsführer.
Beschlüsse kommen im Hinblick auf die Personenmehrheit zustande, wenn sie von der einfachem Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen beschlossen werden. Es muss also die Mehrheit aller Anwesenden und Vertretenen zustimmen. Man kann sich also nicht ohne Auswirkung auf das Abstimmungsergebnis gänzlich an der Abstimmung nicht beteiligen. Wer gar nicht abstimmt, enthält sich der Stimme. Eine Stimmenthaltung zählt wie eine Nein-Stimme, denn sie verhilft nicht zur Mehrheit. Die Stimmenthaltung führt also nicht zu "neutralem" Verhalten. Das Gesetz erwartet von jedem Jagdgenossen, dass er sich bei Abstimmungen, die wesentliche Fragen der Art und Weise der Jagdnutzung betreffen für ein Ja oder ein Nein entscheidet. Der Jagdgenosse hat eine besondere Verantwortung bei der Erfüllung der im Jagdrecht vorgeschriebenen Verpflichtungen (BVerwG Urteil v. 19.07.1984, Az. 3 C 29.83, JE IV Nr. 35). Wenn er das nicht will, muss er den Raum verlassen. Problem Toilettengänger, Raucher.
 
Bei Stimmengleichheit kommt kein Beschluss zustande, denn der Antrag hat keine Mehrheit gefunden. Ist ein Beschluss mit einer Mehrheit von einer Stimme gefasst, und stellt sich heraus, dass diese Stimme ungültig war und abzurechnen ist, so kann ggf. ein Beschluss mit umgekehrtem Ergebnis zustande gekommen sein.

Ich empfehle auf diese Wirkung der Stimmabgabe bzw. Enthaltung zu Beginn der Versammlung immer gesondert hinzuweisen. Dass die Enthaltung als Nein wirkt und selbst keine Stimmabgabe letztlich als Nein wirkt, ist sicher vielen nicht bewusst.





Vertretung

• möglich mit schriftlicher Vollmacht
• durch Jagdgenossen, Ehepartner, Eltern, 

Kinder
• max. 10 Vollmachten pro Vertreter

24

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach 7 Abs. 8 SJG ist der Kreis der Vertreter nicht auf bestimmte Personen beschränkt. Aber nach der Mustersatzung kann die Vollmacht nur an einen Jagdgenossen, den Ehepartner oder volljährige Verwandte in gerader Linie 
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Interessenkollision

• Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites
oder

• Vornahme eines Rechtsgeschäfts

zwischen einem Jagdgenossen und der Genossenschaft, 

nicht stimmberechtigt.

• keine Vertretung
• keine Enthaltung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mit Rechtsgeschäft ist nicht nur der Abschluss eines Jagdpachtvertrages gemeint, sondern z.B. auch Schnittarbeiten oder Wegebau vergeben werden soll.
Die Stimme des wegen Interessenkollision ausgeschlossenen Jagdgenossen darf nicht als Stimmenthaltung gewertet werden, weil auch dies sich, wie vorstehend ausgeführt, auf das Abstimmungsergebnis auswirkt. Der wegen Interessenkollision nicht stimmberechtigte Jagdgenossen muss in dem betreffenden Tagesordnungspunkt als nicht anwesend geführt werden. 
Nahe Verwandte des wegen Interessenkollision ausgeschlossenen Jagdgenossen sind von der Abgabe ihrer eigenen Stimme nicht ausgeschlossen.
Dieser Genosse kann sich auch nicht vertreten lassen. Auch die Stimmabgabe durch einen Vertreter wäre unwirksam. Ebenso kann dieser Jagdgenosse keine Vollmachten ausüben.




Flächenmehrheit

• Mehrheit der in der Versammlung vertreten 
Flächen

• Jagdkataster
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Um zu vermeiden, dass ein Beschluss von einer Personenmehrheit gefasst wird, die nur eine kleine Fläche repräsentiert, verlangt § 9 III BJG, dass der von der Personenmehrheit gefasste Beschluss auch von der in der Versammlung vertretenen Flächenmehrheit getragen wird. Man will so dem Gedanken der größeren Jagdberechtigung, der sich aus der größeren Fläche ergibt, Rechnung tragen. 
Um überhaupt die Flächenmehrheit ermitteln zu können ist ein Jagdkataster erforderlich, ein Verzeichnis der Jagdgenossen unter Angabe der Flächengröße ihrer Grundstücke. Mitglied der Jagdgenossenschaft und somit stimmberechtigt sind nur Eigentümer von Grundflächen auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. Jagdgenossen auf deren Flächen die Jagd ruht oder nicht ausgeübt werden darf, haben insoweit kein Stimmrecht und gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.
 
Das Jagdkataster ist gemäß § 9 Nr. 3 der Satzung vom Jagdvorstand zu führen. Fehler des Jagdkatasters führen nur dann zur Unwirksamkeit eines Beschlusses, wenn nach Abrechnung der als fehlerhaft erkannten Stimmen ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre. Bei Zweifeln an der Richtigkeit und Vollständigkeit des Grundflächenverzeichnisses kann der einzelne Jagdgenosse als eigene Rechtsverletzung geltend machen, die Beschlussfassung der Jagdgenossenschaftsversammlung sei wegen Unrichtigkeit des Grundflächenverzeichnis nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Der Fehler muss sich aber auf das Ergebnis der Abstimmung ausgewirkt haben. Das muss man auch vortragen (können).
Außerhalb der Beschlussfassung der Genossenschaftsversammlung hat der einzelne Jagdgenosse kein Recht auf Errichtung, Fortführung und Richtigkeit des Grundflächenverzeichnis, da er bei Zweifeln an der Richtigkeit und Vollständigkeit des Grundflächenverzeichnisses eine entsprechende Überprüfung vor Eintritt in die Tagesordnung der Versammlung verlangen kann. Der Jagdgenosse hat auch kein eigenständig einklagbares Recht gegenüber dem Jagdvorsteher, dass dieser das Jagdkataster entsprechend seiner satzungsrechtlichen Verpflichtung auf dem laufenden hält.
 
Zur Vereinfachung –und weil es auch gar keine andere handhabbare Möglichkeit gibt ein Jagdkataster zu beschaffen- handelt es sich bei den Grundflächenverzeichnissen regelmäßig um einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit den bestimmen Nutzungsarten der Grundstücke. Ob ein solches Grundflächenverzeichnis den rechtlichen Vorgaben entspricht, kann zweifelhaft sein, denn befriedete Grundstücke sind nicht besonders gekennzeichnet.

Wenn der Antrag die Stimmen- und Flächenmehrheit gefunden hat, ist der Beschluss zustande gekommen.
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Bei Durchführung einer 
Jagdgenossenschaftsversammlung ist es 
grundsätzlich erforderlich, dass ein aktuelles 
Jagdkataster vorliegt. Werden Beschlüsse getroffen, 
ohne dass ein solches Kataster vorliegt, so sind diese 
regelmäßig formell fehlerhaft. Die Klage auf 
Feststellung der Nichtigkeit dieser Beschlüsse hat aber 
nur dann Erfolg, wenn davon auszugehen ist, dass 
sich der formelle Fehler auf das Abstimmungsergebnis 
ausgewirkt hat. Dies ist bei deutlichen Mehrheiten für 
die angegriffenen Beschlüsse regelmäßig zu 
verneinen.
(Verwaltungsgericht des Saarlandes, Urteil vom 10. September 2008 – 5 K 
12/08 –, juris)



Abstimmung bei mehreren 
Anträgen/Geboten

• Es müssen alle Anträge zur Abstimmung gestellt 
werden

• Zunächst der am weitest gehende
• Es müssen alle Jagdpachtgebote zur Abstimmung 

gestellt werden
• Reihenfolge z.B. nach dem Datum des Eingangs

28

Vorführender
Präsentationsnotizen
Reihenfolge kann durch Jagdversammlung festgelegt werden. Alphabetisch, Losen.



Abstimmungen immer offen
geheime Abstimmung nicht möglich
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wahl des Jagdvorstandes ist generell nicht als geheim eingestuft, kann ja gar nicht geheim stattfinden, weil man sonst die Flächenmehrheit nicht feststellen könnte.




Niederschrift

• die Zahl der anwesenden und vertretenen 
stimmberechtigten Jagdgenossen,

• die Angabe der von diesen vertretenen 
Grundfläche,

• die von der Genossenschaftsversammlung 
gefassten Beschlüsse, sowie die 
Abstimmungsergebnisse.

• Auslegung zwei Wochen für Jagdgenossen.
30

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Erstellung der Niederschrift ist Aufgabe des Jagdvorstandes (§ 9 Nr. 7 Satzung). Der einzelne Jagdgenosse kann aus seinen mitgliedschaftlichen Rechten außerhalb der Versammlung keine Korrektur der Niederschrift verlangen, er kann lediglich in der Genossenschaftsversammlung eine Korrektur beantragen, über die diese dann zu beschließen hat. Das gilt selbst dann, wenn der Jagdgenosse behauptet, die Jagdgenossenschaft habe in der Versammlung einen anderslautenden Beschluss gefasst, als protokolliert worden sei.
Die Auslegung ist öffentlich bekannt zu machen.




Anfechtung von Beschlüssen

• z.B. Wahl des Jagdvorstandes,
• z.B. Beschlüsse über die Nutzung der Jagd,
• nur Jagdgenossen
• zur Wahrung von Mitgliedsschafts- und 

Mitwirkungsrechten
• aber nur, wenn der Fehler das Ergebnis 

beeinflussen konnte
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Frage der Anfechtung spielt hauptsächlich im Zusammenhang mit der Wahl des Jagdvorstandes oder Beschlüssen über die Jagdnutzung eine Rolle, insbesondere bei der Verpachtung der Jagd.
 
Jeder Jagdgenosse kann gem. § 40 Verwaltungsgerichtsordnung Verpachtungsbeschlüsse der gerichtlichen Nachprüfung im Verwaltungsrechtsweg unterziehen, wenn er die Verletzung in seinen Rechten geltend macht, weil sie durch Verletzung solcher Normen zustande gekommen seien, die der Wahrung der Mitgliedschafts- und Mitwirkungsrechte der Jagdgenossen dienen. Der Pachtbewerber kann den Verpachtungsbeschluss gerichtlich nur angreifen, wenn er selbst Jagdgenosse ist. Das ist allerdings mittlerweile streitig. Das VG Sigmaringen hat in einer rechtskräftigen Entscheidung aus dem Jahr 2025 entschieden, dass die Jagdpachtvergabe insgesamt als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren ist und deshalb der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht eröffnet ist. Das ist auch nachvollziehbar. Unser VG in Saarlouis hält gleichwohl noch an der bisherigen Rechtsprechung fest, dass nur der Jagdgenosse sich an das VG wenden kann.
 
Verpachtungsbeschlüsse berühren jeden Jagdgenossen in seinen Rechten, weil sie Auswirkung auf die Höhe des Pachtzinsanteils haben, die dem Jagdgenossen zustehen, aber auch seine Pflicht zur Duldung der Jagdausübung auf seinem Grundstück durch einen bestimmten Pächter.
 
Der Beschluss kann aber nur dann angegriffen werden, wenn die geltend gemachten Fehler (unrichtige Ladung, fehlerhafte Beteiligung an der Abstimmung) das Beschlussergebnis beeinflusst hat oder beeinflussen konnte, es also bei richtigem Verfahren zu einem anderen Beschlussergebnis gekommen wäre oder hätte kommen können. Ein Fehler wirkt sich selbst dann nicht aus, wenn er positiv festgestellt wird, aber auf den Ausgang der Abstimmung keinen Einfluss haben konnte. Ist nicht auszuschließen, dass der Fehler Einfluss auf die Beschlussfassung nehmen konnte, dann ist es Sache der Jagdgenossenschaft den Nachweis zu führen, dass die beanstandeten Beschlüsse nicht auf dem Formmangel beruhen konnten bzw. feststeht, dass die Beschlüsse auch bei verfahrensfehlerfreier Behandlung des Willensbildungsprozesses zur Jagdnutzung zustande gekommen wären.
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Der Jagdgenosse kann im Wege der 
einstweiligen Anordnung vorläufig die Schaffung 
vollendeter Tatsachen durch Abschluss des 
Jagdpachtvertrages durch den Jagdvorsteher 
verhindern, wenn er die Verletzung 
mitgliedschaftlicher Rechte geltend machen 
kann.
Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Beschluss vom 24. 
Januar 2018 –2 B 515/17 –, juris

Vorführender
Präsentationsnotizen
Denn die Verpachtungsbeschlüsse berühren jeden Jagdgenossen in seinen Interessen und Rechten, weil ihre Umsetzung in einen Pachtvertrag unmittelbar auf ihre rechtliche und wirtschaftliche Stellung einwirkt. Sie bestimmen die Höhe und Sicherheit des Anspruchs auf den Pachtanteil, schaffen die Pflicht zur Duldung der Jagdausübung auf den Grundstücken der Jagdgenossen durch den jeweiligen Pächter und sind von Bedeutung für die Wildschadensregelung.



Folge der Anfechtung

• zivilrechtlicher Jagdpachtvertrag bleibt 
wirksam

• Klage zum Amts-/Landgericht auf 
Feststellung der Unwirksamkeit des 
Jagdpachtvertrags?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Feststellungsklage kann nicht entgegengehalten werden, der umstrittene Jagdnutzungsbeschluss sei im Außenverhältnis bereits durch den Abschluss des Pachtvertrages vollzogen. Der zivilrechtliche Pachtvertrag bleibt nämlich selbst dann wirksam, wenn der Jagdvorstand ihn ohne vorherigen Beschluss der Jagdgenossenschaftsversammlung abgeschlossen hat. Deshalb kann auch ein angreifbarer Jagdnutzungsbeschluss die Wirksamkeit des Jagdpachtvertrages im Außenverhältnis nicht berühren. Aber der nicht zum Zuge gekommene Pachtbewerber mit einer Klage vor dem Zivilgericht und das kann zur Auflösung des Jagdpachtvertrages führen.




Blick in die Rechtsprechung

Die Klage eines Jagdgenossen auf 
Feststellung der Nichtigkeit von Beschlüssen 
einer Jagdgenossenschaft ist hinsichtlich 
solcher Beschlüsse unzulässig, denen er 
selbst zugestimmt hat.
Verwaltungsgericht des Saarlandes, Urteil vom 10. 
September 2008 – 5 K 12/08 –, juris
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Fragen?
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